
aus sechs bis acht M itgliedern, einschließlich der 
beiden Vorsitzenden. Dem Sekretaria t m uß m in
destens eine F rau  angehören.

(5) Die Kreisdelegiertenkonferenz w ählt die M itglie
der des Kreisvorstandes.

(6) Die M itglieder des Sekretariats, m it Ausnahm e der 
Vorsitzenden, werden vom K reisvorstand aus sei
ner M itte gewählt.

(7) Die A nstellung von Sekretären erfolgt durch den 
K reisvorstand im Einvernehm en m it dem Bezirks
vorstand.

§ 12
tl) K reisdelegiertenkonferenzen finden nach Bedarf, 

in der Regel halbjährlich , sta tt. Zu der Kreisdele
giertenkonferenz entsendet jede O rtsgruppe (jeder 
S tadtteil) Delegierte. Die Zahl der Delegierten be
stim m t die W ahlordnung. Sie w ird vom K reisvor
stand m it Zustim m ung des Bezirksvorstandes er
lassen.

(2) Die D elegierten werden von den M itgliederver
sam m lungen der O rtsgruppen (Stadtbezirke) ge
wählt. Die Kreisdelegiertenkonferenz muß un ter 
Angabe der Tagesordnung in der Regel m it einer 
F r is t von einem M onat durch den K reisvorstand 
einberufen werden.

(3) Die Kreisdelegiertenkonferenz beschließt über die 
V orlagen des Kreisvorstandes, die A nträge der 
O rtsgruppen und der Delegierten.

(4) A uf V erlangen des Bezirksvorstandes sind auch die 
von diesem gewünschten Angelegenheiten zu ver
handeln.

(5) Der K reisvorstand e rs ta tte t der K reisdelegierten
konferenz jährlich  einen Tätigkeits- und K assen
bericht. Außerdem  berichten die Revisoren über 
ihre Tätigkeit. Die Kreisdelegiertenkonferenz be
schließt über die Abnahm e dieser Berichte.
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